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= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Karl Nehammer
Bundeskanzler

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2024-0.168.435
Wien, am 26. April 2024
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Herbert, Kolleginnen und Kollegen haben am 28. Feb-
ruar 2024 unter der Nr. 17990/) eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend
»Whistleblower-Aktivitaten im BKA” an mich gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 6:

1. Wie viele anonyme Hinweise von Whistleblowern sind seit dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes in lhrem Ressort eingegangen?

2. Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des
Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) betrafen ein anderes Ressortaufgeschliis-
selt auf die Jahre und die betroffenen Ministerien?

3. Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des
Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) betrafen ihr Ressort, aufgeschliisselt auf
die Jahre und die betroffenen Abteilungen?

4. Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des

Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) waren so konkret, dass ein Erhebungs- bzw.
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Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, aufgeschliisselt auf die Jahre und die erho-
bene Anschuldigung?

Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des
Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) hatten eine Straf- und/oder Disziplinarver-
fahren zur Folge, aufgeschliisselt auf die Jahre und die erhobenen Anschuldigungen?
Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des
Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) hatten eine Verurteilung in einem Straf-
und/oder Disziplinarverfahren zur Folge, aufgeschliisselt auf die Jahre und die erho-

benen Anschuldigungen?

Im Rahmen des Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) sind seit Inkrafttreten keine ano-

nymen Hinweise von Whistleblowern eingegangen. Grundsatzlich ist festzuhalten, dass die

das Bundeskanzleramt betreffenden Hinweise im Sinne des HSchG bei der Bundesdiszipli-

narbehorde eingehen, welche als interne Meldestelle des Bundeskanzleramts fungiert. Sub-

stantielle Hinweise werden nach einer Erstprifung an das Bundeskanzleramt weitergelei-

tet.

Zu den Fragen 7 bis 12

7.

10.

11.

12.

Wie viele Hinweise von Whistleblowern waren es vor dem Inkrafttreten des Hinweis-
geberinnenschutzgesetz (HSchG), aufgeschliisselt auf die letzten 5 Jahre davor und
die betroffenen Abteilungen?

Wie viele Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des Hinweisgeberin-
nenschutzgesetz (HSchG) betrafen ein anderes Ressort aufgeschliisselt auf die Jahre
und die betroffenen Ministerien?

Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des
Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) betreffen ihr Ressort, aufgeschliisselt auf
die Jahre und die betroffenen Abteilungen?

Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des
Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) waren so konkret, dass ein Erhebungs- bzw.
Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, aufgeschliisselt auf die Jahre und die erho-
bene Anschuldigung?

Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des
Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) hatten eine Straf- und/oder Disziplinarver-
fahren zur Folge, aufgeschliisselt auf die Jahre und die erhobenen Anschuldigungen?
Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des

Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG) hatten eine Verurteilung in einem Straf-
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und/oder Disziplinarverfahren zur Folge, aufgeschliisselt auf die Jahre und die erho-
benen Anschuldigungen?

Vor Inkrafttreten des HSchG konnte es keine Hinweise im Rahmen des HSchG geben.

Karl Nehammer

3von3

T Unterzeichner serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
oV r;‘?% Datum/Zeit 2024-04-26T16:58:44+02:00
5 . 5 "}. Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
\ Prifinformation Informationen zur PrLfung dos ALSCTUCKS fndon Sio usier
BUNDESKANZLERAMT https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 04- 26T17: 11: 09+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2024-04-26T16:58:44+0200
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-04-26T17:11:09+0200
	Parlamentsdirektion




